
Erklärungen zum Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil 

Neben den allgemeinen mikrobiologischen und chemischen Eigenschaften des Trinkwassers 

rückten in letzter Zeit Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbauprodukte 

nicht zuletzt wegen Untersuchungskampagnen der Kantonalen Laboratorien in den Fokus 

der Öffentlichkeit. Dabei war in den Medien oft vom Wirkstoff Chlorothalonil und dessen 

Abbauprodukten zu lesen. Die Wasserversorgungen haben darauf reagiert und das 

Untersuchungsspektrum im Rahmen der Selbstkontrolle auf diese Aspekte erweitert. Erste 

Resultate wurden im Sommer 2019 veröffentlicht. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

hat aufgrund der Neubeurteilung durch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (BLV) weitere Abbauprodukte des Wirkstoffes Chlorothalonil auf die Liste 

der relevanten Metaboliten gesetzt. Damit gilt auch für diese Substanzen der Höchstwert 

von 0.1 µg/l im Trinkwasser. Trinkwasser mit Rückstands-Konzentrationen über diesem 

Höchstwert erfüllt die Anforderungen an sauberes Trinkwasser nicht. Eine unmittelbare 

Gefahr für die Gesundheit besteht allerdings nicht. Trotzdem sind die betroffenen 

Wasserversorgungen angehalten, Massnahmen zur Reduktion der Verunreinigungen zu 

treffen und haben dazu gemäss aktueller Weisung des BLV zwei Jahre Zeit. Als wichtigste 

Massnahme hat das BLW dem Wirkstoff Chlorothalonil im Dezember 2019 mit sofortiger 

Wirkung die Zulassung entzogen. Es ist davon auszugehen, dass darum die Konzentrationen 

im Grund- und Quellwasser allmählich zurückgehen. Wie schnell dieser Rückgang erfolgt, ist 

aber von verschiedenen Faktoren (Bodenbeschaffenheit, Erneuerung des Wassers, etc.) 

abhängig und muss jetzt beobachtet werden. Dabei werden die Wasserversorgungen vom 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und vom Kantonalen Labor unterstützt. 

Dort wo der Rückgang durch den Verzicht auf den Einsatz des Wirkstoffes nicht in 

akzeptabler Frist zur Einhaltung der Höchstwerte führt, sind weitere Massnahmen durch die 

Wasserversorgungen einzuleiten. Welcher Art diese Massnahmen sind, ist fallweise zu 

entscheiden und wird mit den Fachspezialisten des AWEL, des Amtes für Landschaft und 

Natur (ALN) und des Kantonalen Labors abgesprochen. Die Untersuchung zur Dynamik der 

Rückstände, die Analyse der Handlungsmöglichkeiten und der Entscheid über die 

verhältnismässigen und zielführenden Massnahmen werden mehrere Monate Zeit in 

Anspruch nehmen. Alle diese Massnahmen haben das Ziel, die Trinkwasserqualität langfristig 

sicher zu stellen und das Trinkwasser vor Verunreinigungen jeglicher Art zu schützen – auch 
wenn sie nach aktuellem Wissenstand aus gesundheitlicher Sicht nicht bedenklich sind.  

 

 


